
 

 

Berechnungsbeispiele Sozialstaffel Betreuungsklasse der Grundschule in 
Haseldorf auf Grundlage des Berechnungsprogrammes des Kreises 

Pinneberg 

 

Monatliche Beiträge:  nur Frühbetreuung    30,00 € 

     bis 14 Uhr      75,00 € 

     bis 16 Uhr    115,00 € 

 

I. Familie Vater + Mutter + 2 Kinder in der Betreuung: 

Einkommen:   ~ 4.380 € Netto inkl. Kindergeld 

Ausgaben:  ~ 3.780 €   Regelsatz, Versicherungen, Heizung,  

    Miete, Fahrtkosten 

Bereinigtes Einkommen ~ 600 € 

Davon 80 %   ~ 480 € zumutbare Belastung  

Von diesem Betrag kann der Elternbeitrag in vollem Umfang gezahlt 
werden 

 

II. Familie Vater + Mutter + 2 Kinder in der Betreuung: 

Einkommen:    ~ 3.480 €  Netto inkl. Kindergeld 

Ausgaben:   ~ 3.780 €  Regelsatz, Versicherungen, Heizung,  

              Miete, Fahrtkosten 

Bereinigtes Einkommen:  ~ -300 € 

Davon 80 %   ~ 0 € zumutbare Belastung 

Eltern zahlen den Mindestbeitrag von 15,50 € / 20,00 €. 

 

 

 

 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3



 

 

 
III. Alleinerziehende/r + 1 Kind: 

Einkommen:    ~ 1.580 €  Netto, Unterhalt, Kindergeld 

Ausgaben:   ~ 1.526 €  Regelsatz, Versicherungen, Heizung,  

              Miete, Fahrtkosten 

Bereinigtes Einkommen:  ~ 54 € 

Davon 80 %   ~ 42 € zumutbare Belastung 

  

Frühbetreuung   30 € sind durch die Eltern zu zahlen. 

Bis 14 Uhr   42 € sind durch die Eltern zu zahlen 

Bis 16 Uhr   42 € sind durch die Eltern zu zahlen. 

 

Die Differenz zwischen den ermäßigten und vollen Elternbeiträgen 
tragen die Gemeinden Haselau und Haseldorf über den Amtshaushalt. 
Bei Asylbewerbern erfolgt die Abrechnung über die 

Integrationspauschale.  

In den anderen Gemeinden des Amtsbereiches liegen ca. 2 -3 Anträge 

im Jahr vor.  
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